
Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Die Pferdsweide“
der Ortsgemeinde Niederhambach

I. Der Ortsgemeinderat von Niederhambach hat in seiner Sitzung am 01.06.1999 den
Bebauungsplan „Die Pferdsweide“ gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als
Satzung beschlossen. Dieser Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
Satz 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), bekannt
gemacht.

II. Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in
Kraft. Der Bebauungsplan wird ab sofort mit Bestandteilen und Anlagen bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld, -Bauamt-, Auf dem Römer 17, 55765
Birkenfeld, während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten.

III. Hinweise:
a) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die

Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

b) Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Ortsgemeinde Niederhambach unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

c) Es wird auf § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung hingewiesen:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.“

Niederhambach, 30.04.2010 Ortsgemeinde Niederhambach

Schwarzbach, Ortsbürgermeister


